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ersten Malauf die existenziellen Fragen eingelassen haben, die der Liertfe Japa-
nısche Gelehrte ı Auge hatte.

Man wiıird auch heute Von der Theologie keine Antworten9die WI1e

Kezepte wirken. Wır werden den Mut haben INUSSCH, auch j UMHNSCFTeEer Zeit alles
tun, W as uns liegt, und eSs ann ruhig der Geschichte überlassen, ob S1E

Tun als objektives Versagen der als Schritte aut dem rechten Weg WEeTrtet:
Wır werden ] übrigen viele Elemente, die alsTeiılantworten auf die gestellten
Fragen dienen können, ı der modernen Theologie nd ı den Botschaften des
Konzıils bereits vorhinden.

Wır werden vielleicht auch feststellen, dafß die Fragen, die WITr AaUuUSs der Japanı-
schen Siıtuation heraus fragen yesucht haben, schon weıthin UNSErFreE CISCHCNH
siınd bzw CS bald werden. Wenigstens Hınblick auf die Fragen sınd WIr ann
vielleicht Sar ıcht mehr die brüderlich Gebenden, sondern die A2US ‚Heıiden-
land“ brüderlich Empfangenden!!

HN

Der Staat und dıe Öffentliche Ordnung
Hans Wulf 5 ]

Der der vierten Sıtzung des Z weıten Vatikanischen Konzıils vorgelegte „Ent-
wurf“ ber die Religionsfreiheit der VO  z den Konzilsvätern mehrheitlich
gwurde, schließt e1in bestimmtes Verständnis der Beziehung VO  $ Staat
Gesellschaft und öftentlich-rechtlicher Ordnung C4 Aus diesem Grunde lehnte
ihn der Weıiıhbischof Paolo Munoz Vega b der erklärte, das Schema STUTLZeEe
S1' sehr auf C1NEC och nıcht hinreichend geklärte Theorie ber die ANSECEMECSSCHNE
Ordnung politischen (GGemeinwesens. Ebendiese wollen WIFL Aaus dem Konzils-
dokument herausarbeiten. Es geht uns also nıcht direkt das Problem der Re-
lıgionsfreiheit sondern allein CIN15C elementare Grundeinsichten ber die
Staats- und Gesellschaftsordnung, die dem Konzilstext ber die Religions-
freiheit ausdrücklich der unausdrücklich ausgesprochen worden sind

11 Vgl Rahner, ber den Dialog i der pluralistischen Gesellschaft, dieser Zschr. 176 (1965) 321—330;:
ders.. % Der Christ ı SC1HECI5 Umwelt, eb 481—489
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;ionsffeiheitDiıe konziliaren Aussageh über dıe Relıg

Zunächst Was versteht das Konzilsdekret dem Wort Religionsfreiheit?
Es erklärt, die Menschen müßten 1ın Sachen der Religion Afrei VO Zwang durch
einzelne Menschen W 1e VO  w} seıten soz1aler Gebilde und jedweder menschlichen (7e“
walt se1n, und ZW ar S daß in relig1ösen Angelegenheiten weder jemand SCZWUN-
SC werde, se1n Gewıissen handeln, noch jemand daran gehindert werde,
ach seınem Gewı1issen privat un: öffentlich innerhalb der gebotenen Grenzen
handeln“ (Nr 2) Diese Freiheıt, WIF:! betont, se1 AtırcH die rechtliche Vertassung
der Gesellschaft siıchern. In seliner GIrstcN Relatıon dem verbesserten Text,
der den Vätern aut der etzten Konzilsperiode vorgelegt wurde, betonte Bi-
schof de Smedt ausdrücklıch, ecS gehe dem Schema alleın den „Inhalt und
die Grundlage des menschlichen un bürgerlichen Rechts auf Freiheit in relig1ösen
Dıngen, w1e es in der Gesellschaft VO  a} heute gefordert werde“. Er fügte noch hinzu,
Religionsfreiheit se1 heute 1n mehr als 100 Staatsverfassungen anerkannt; das aber
sEe1 eın Zeichen dafür, da{fß es sich 1er einen 1m gesellschaftlichen un staatlichen
Bereich eindeutig umschriebenen „technischen Begriff“ handle.

Begründet WIr!  d die Forderung nach rechtlicher Religionsfreiheit etw2 SO Die e

oberste objektive Norm für das sittliıche Verhalten des Menschen se1l das ew1ge
und allgemeinverbindliche (Gesetz Gottes. Es ist, fügen WIr sinngemäß hınzu,
dem einzelnen un seiner Entscheidung 1in der Offenbarung Gottes, die die

Schöpfungsordnung und ıhr „Gesetz“”Aund einbeschließt, vorgegeben.
Die Erkenntnis der in Freiheıt suchenden Wahrkheıt, also des uns unbedingt bın-

denden Wıillens Gottes wırd durch das Je eigene Gewissen vermittelt, durch jenes
„Existenzial“ also, dem Maan, wWenn ımmer esS sich aktualisiert, als einer subjektiv
etztverbindlichen Instanz gehorchen hat In der 1m Gewi1issen sıch meldenden
sittlichen Verantwortlichkeit gründet die eigentümliche Würde der Person. Sıe
wırd sowohl durch das geoffenbarte Wort Cjottes als auch durch die Vernunft eI-

kannt. Die 1m Gewissen verantwortende sittliche 'Tat verlangt, da{fß sıch der
innere religiöse Akt auch gyesellschaftlich und dementsprechend in relig1ösen Geme1nin-
schaften außern vermöge. Denn der Mensch existiere auch sittlich un: relig1Öös
nur als soz1iales Wesen. Dıie ıinnere und außere Freiheıit und darauf kommt e

1er 1sSt 1n einer staatlıch geordneten Gesellschaft auch rechtlich pA sichern. Im

übrıgen wiırd eine verstandene Religionsfreiheit auch theologisch VOINN der esens-

notwendigen Freiheıit des Glaubensaktes her gefordert. So se1 s1e in der ften-

barung verwurzelt und 1 Handeln Christı und der Apostel begründet, W CII auch
in der Kırche 1in dieser Sache ein Verhalten vorgekommen sel, das dem Geilst des

Evangeliums weniıger entsprochen habel Diese gesetzlich sichernde Religions-
freiheit annn allerdings nNur „innerhalb gebotener Grenzen“ verwirklicht werden.

Vgl Joseph Lecier; Geschichte der Religionsfreiheit (Stuttgar
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In dieser Einschränkung lıegt, WwW1e leicht verständlich, ein entscheidender Ansaiz—
punkt für die Erörterung unNnseres Themas.

Aus der definierten Religionsfreiheit tolgt wırd das vorgelegte Schema
nıcht müde betonen natürlich nıcht eine Emanzıpation des Menschen VO der
Autorität (Ciottes. Keineswegs wird geleugnet, daß das Gewi1issen eines jeden Men-
schen sittlıch un relig1ös Gott un seinen Wıiıllen gebunden sel. Religionsfreiheit
ın der öffentlich-rechtlichen Dımension der Gesellschaft berührt die katholische
Lehre VO  $ der eınen wahren Religion und der einen un einzıgen wahren Kırche
Jesu Christıi, die 1in der katholischen und apostolischen Kırche in Erscheinung träte,
überhaupt ıcht. Weiterhin: Die 1im dargelegten 1Inn verstandene Religionsfrei-
eıt Öördert auch iıcht eınen relig1ösen Indiferentismus. Keın Mensch darft die
relig1öse Wahrheit un! den relig1ösen Irrtum auf eine Stutfe stellen: jeder 1St viel-
mehr sıttlıch gehalten, die wahre Relıgion suchen. „Alle Menschen S1N. AaZu
verplflichtet, besonders 1in jenen Dıngen, die Gott und seine Kırche betreffen, die
Wahrheit suchen und die erkannte Wahrheit anzunehmen un: bewahren“
(Nr 1

IBYrS Eınwände

Allgemeın 1St ON aufgefallen, da{fß 1n der Dıiskussion ber die Religionsfreiheit
keine wesentliıch Gesichtspunkte Tage iTAten. egen den Entwurf wurde
eingewendet, da{fß mMi1t der traditionellen Lehre der Kırche unvereinbar sel. Im

Jahrhundert hätten ZW ar ein1ge katholische Phılosophen Lammenaı1s wurde
ZENANNLT das Prinzıp der Religionsfreiheit mıiıt der katholischen Lehre in Einklang
bringen wollen; doch das se1l schon VO  3 1US abgelehnt worden?., Auf derselben
Linie hielt sıch Kardınal Enrico Dante. Er verurteıilte das Schema als liberalıstisch.
Es Atme den Geıist der Französischen Revolution. CGanz unerhört se1 CS da{fß 98063  }

die Lehre der Papste übergangen der als ırrız hingestellt habe Überdies
wurde eingewandt, 65 werde ıcht beachtet, dafß alles, W 4S der Wahrheit und damıt
der 1n ıhr gründenden sittlichen Ordnung ıcht entspreche, objektiv eın echt auf
Exıstenz habe Der YTrtum könne höchstens als das kleinere UÜbel toleriert werden.
Der Vorrang der Wahrheıiıt gelte VOr allem für die Religion. Hıer sel, selbst VOL

dem subjektiven Anspruch eines (irrıgen) Gewi1ssens, allein der objektiv verpflich-
tende Wılle Gottes mafßigeblich. Es yäbe eintfach eın Recht auf freie Ausübung
einer ırrıgen Glaubensüberzeugung. Denn Wahrheıt und Irrtum stünden iıcht aut
der gleichen Ebene und könnten folglich iıcht dıe gleichen Rechte haben Nach-

Bischof de Smedt yab 1n seiner Eintführung ZuUr etzten Redaktıion des Textes bedenken, da die VO: den
„konservatıven“ Vatern angesprochenen päpstlichen Dokumente die objektiv-moralische Pflıcht der staatlichen r1g-
eit yegenüber der wahren Religion ausdrücklich machen wollten, während die Papste ach Leo HRN VOI em dıe
Pflicht derselben Obrigkeit betonten, sıch hinsichtlich der Reliıgion der Würde der menschliıchen Person als notwendiges
Element des Gemeinwohls bewußt werden.

94



Der Staat und die öffentliche Ordnung

drücklich wurde betont da{flß allein die katholische Kirche £1nN (objektives) Recht
un VO daher die (subjektive) Pflicht habe, das Evangelium verkünden S1e
habe kraft ihres göttlichen Ursprungs allein C1n wahres, sachlich-objektives Recht
auf Freiheit Daraus folge, daß der Proselytismus VO  a} Nichtkatholiken Ka-
tholiken sıch sittlich unerlaubt se1

Für Thema sınd die Einwände wichtiger, die AUS bestimmten Ver-
ständnıs von der Aufgabe des Staates hinsichtlich der wahren Religion gemacht
wurden Dieser habe die Pflicht, die objektive Wahrheıt wahren, 7, verteidigen
un auszubreıten Wenn auch VO  D} sıch AUusSs iıcht zuständig SCI, ber sittliche und
relig1öse Fragen urteilen, könne doch Jegıtımerweıse das Urteil der Kırche

dieser Sache übernehmen enn habe durchaus die Möglichkeıit diese als Ver-
mittlerin der Wahrheit un des Wıllens (sottes erkennen Dazu komme noch
da{f die staatliche Obrigkeıit als solche gehalten SCI, (ott verehren un die
wahre Religion ördern In katholischen Ländern werde überdies durch Ver-

breitung des relig1ösen rrtums die öffentliche Sittlichkeit verletzt Der katholi-
sche Bürger habe das Recht VOTL der Gefährdung SC1NC5 wahren Glaubens bewahrt

werden?
Man erkennt sofort da(ß 1er die klassıschen Argumente des 19 Jahrhunderts

ber das Verhältnis VO Staat und Relıgion noch einmal vorgebracht worden sind
In bedeutenden Werk der Moralphilosophie, dessen Auflage 1890 Cr-

heiligeschıenen 1STt wurde folgende Forderungen ausgesprochen „ S 1ST

Pflicht, dafß auch der Staat Gott seinen Urheber, Erhalter und Endzweck
erkenne, ıhm danke, ıhm huldige un: VO  « ıhm die Wohltaten un Segnungen er-

flehe, deren bedarf.c Der Staat, fährt Cathreıin fort, aber auch
SC1INECTr selbst willen diıe wahre Religion pflegen. Dıiıes sel tür die Erhaltung und DC-
sunde Entfaltung politischen Gemeinwesens, das NUr Rahmen ZOLLZESCLZ-
ter sıttliıcher un rechtlicher Ordnungen gedeihen könne, notwendig. Endlich
schulde der Staat die Sorge für dıe wahre Relıgion auch SC1INCIL Büurgern. Denn das
Gemeinwohl verlange entschieden auch die Sorge für die wahre Religion. Diese
SC1 demnach auch VO der staatlıchen Autorität Öördern und verteidigen.

Religionsfreiheit, Gemeinwohl und öffentliche Ordnung

Das „Sekretarıat Z Förderung der Einheıt der Christen“ das für die Redak-
t10nN des Textes verantwortlich zeichnet, hat die Schwierigkeıiten der Upposıtion
durchaus ZUrLr Kenntnıis4 nd ı SCINCIN Textentwurf ach Möglichkeıit
berücksichtigt. Die das Gemeinwohl der Gesellschaft betreffenden Schwierigkeiten
werden ausdrücklich ı dem Abschnıitt des Textes, der VO  a} den „Grenzen der

In dieser Zschr 175 (1964/65) JA
Vıctor Cathreın, Moralphilosophıie, 11 563 (Freiburg 51911)
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nzig die GrenzenRéligionsfreiheit“ andelt, diskutiert (Nr 7 Es geht el
1im öffentlich-gesellschaftlichen Bereich. Im Hinblick darauf wırd Zzuerst betont,
dafß die einzelnen un die gesellschaftlichen Gruppen moralisch verpflichtet se1en,
1m soz1ıalen Leben die Rechte anderer achten un die Verpflichtungen gegenüber
dem allen gemeinsamen Wohl auf sıch nehmen. Miıt allen sSe1 gerecht und mensch-
iıch vertahren. Demgemä{fß habe die bürgerliche Gesellschaft das Recht, S1

E den Mißbrauch der Religionsfreiheit verteidigen, wenn und sOoweıt die
öftentliche Ordnung in rage gestellt werde. Hıer wiıird die wichtige Unterschei-
dung VO  w} öftentlicher Ordnung un: Gemeinwohl eingeführt. Jene verlange den
Schutz des öftentlichen Friedens, der in einem geordneten Zusammenleben 1in wah-
D T Gerechtigkeit bestehe, S1€ verlange eıne ANgSCMESSCHE Sorge für die öffentliche
Mora]l und yleiches Recht für alle Diese Güter selen eın grundlegender eıl des
umtassenderen Gemeinwohls®; LUr sS1e se]en für die geordnete Ex1istenz der Gesell-
schaft notwendig, dafß die Staatsgewalt sS1e Umständen mi1it Gewalt e_

zwıngen mUusse, allerdings 1Ur 1mM Rahmen einer objektiv gegebenen rechtsstaat-
© lichen Ordnung. Im übrigen musse INnan dem für das gesellschaftliche Leben be-

deutsamen Grundsatz entsprechen: Die Freiheit 1St NUur weIit einzuschränken,
w1e 68 für die öftentliche Ordnung des Gemeinwesens Streng ertorderlich 1St

Wıchtig 1STt och folgende Bemerkung des Konzilsdekrets: Dıie bürgerlich-recht-
ıche Religionsfreiheit hindere nıcht, daß AaUus geschichtlichen Gründen einer reli-
x1ösen Gemeinschaft eine besondere rechtliche Stellung zukomme: jedoch bleibe 6S

notwendig, daß gleichzeitig für alle Bürger un Religionsgemeinschaften das echt
aut Religionsfreiheit wiıirklich un wirksam anerkannt werde. uch durch diese
„Konzession“ dürfte die Opposıtion nıcht befriedigt worden se1in. Die unterschied-
liıchen Anschauungen der Mehrheit und der Minderheit der Konzilsväter 1n Sachen
Religionsfreiheit 1St tief auch 1n einem Je verschiedenen Grundverständnis des
Wesens un der daraus abgeleiteten Beziehung VO  } Gesellschaft und Staat begrün-
det, wenngleich sıch diese Verschiedenheit 1mM Rahmen einer umgreifenden Geme1in-
samkeit häalt

Dıe umgreifende Gemeinsamkeit

Der gemeinsame Grund, die katholische Soziallehre, se1 1n einıgen Sitzen VeI -

deutlicht: Der Mensch 1St eın gesellschaftliches und politisches VWesen. Thomas VOon

Aquın hat das ausgesprochen: SS 1st die natürliche Bestimmung des Menschen,
das für das gesellschaftliche un staatliche Leben erschaftene Geschöpf sein.“ ®
Darın 1St die Unterscheidung VO  a} Gesellschaft un Staat klar ausgedrückt. In einem

Wörtlich wird DEeESAaARTL: „Dies alles nämlıch die angeführten Güter) stellt den fundamentalen Bestandteil des

a  x  7ı
Gemeinwohls dar und gehört ZU Begriff ‚öffentlıche Ordnung‘ “ (Nr.

5 Thom Ag., De CS princ. {
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Der Staat und die öflen}liclée Ördnun'g
staatlıch verfaßten Gemeinwesen x1bt A demnach auf der einen Seıite das Moment
des Gesellschaftlichen, „die Gesamtheit aller Gebilde oder verbundenen
Einheiten Menschen, insofern diese Gebilde als möglıch oder tatsächlich 1n
der Gesellschaftlichkeit der menschlichen Natur grundgelegt sind“ 7 und VO  $

daher „der dauernde, die Verwirklichung der verschiedenen Kulturwerte rel-
sende Handlungszusammenhang Menschen“ 8 1St. Auf der anderen Seite
formt das Prinzıp der Staatlichkeit die schon solidarisch verbundenen Träger des
gesellschaftlichen Lebens 5 daß die Gesellschaft als Einheit ın der Vielheit von
Personen und personhaften Gebilden einem handlungsfähigen Subjekt W1rd.
Gesellschaftlichkeit un Staatlichkeit sind aufeinander bezogen, ordern einander
un durchdringen einander. Gesellschaft un Staat 1n ıhrer Konkretheit sind real
identisch, eın einz1ges Sozialgebi}de, das aber AUuUsSs formal verschiedenen Elementen
konstitulert 1St.

Der Staat 1n seiner Unterschiedenheit VO  } der Gesellschaft 1St etzter Garant
des Gemeinwohls, des Inbegrifis jener in der seinshatten Struktur des jeweili-
SCHh politischen Gemeilnwesens gründenden und jeweils Nneu verwirklichenden
VWerte Jene Werte werden dem Sollen nach 1n der Gesellschaft, VO  — den ein-
zelnen und den gesellschaftlichen Gruppen gemäfßs den Prinzıpien der Solidarıität
und Subsidiarität 1mM Raum der soz1alen Gerechtigkeit und aktualisiert.
Der Staat als solcher annn un mu{ Umständen subsidiär den Trägern des
vesellschaftlichen Lebens der Rücksicht ihrer jeweiligen Aufgabe behilflich
se1n; 1St auf das Gemeinwohl verantwortlich bezogen.

Die grundlegende Gegebenheıit, durch die ein geordnetes gesellschaftliches Leben
ermöglicht wiırd, 1St die Rechtsordnung. Sıe 1St. eine verobjektivierte Ordnung
ter Personen der personhaften Sozialgebilden, diesen als einzelnen vorgegeben
un aufgegeben. Auch darüber besteht 1n der katholischen Soziallehre Einmütig-
keıt, daß LLUL die Person ursprünglicher Träger VO  ; Rechten ISt  9  ° LLUL S1e hat einen
moralischen Anspruch die Mıt-Person aut ein 1m 1nnn ıhr Zustehendes,
autf eın Rechtsgut. Diesem Anspruch hat der andere Aaus sittliıcher Verpflichtung
yemäfßs der Tugend der Gerechtigkeit entsprechen. Dıie Rechtsordnung 1St eın
wesentlicher eil der umgreifenden sittlichen Ordnung. Sıtten- und Rechtsordnung
sınd NnUur inadäquat unterschieden. (Die VO  $ Kant formulierte radıkale TIrennung
vVon Sıttlichkeit und Recht, von Moralıtät und Legalität, die nıcht sittlich VeIr-

pflichtend sel, sondern allein 1ın der erzwingbaren Gesetzmäßigkeit bestehe — „Recht
un Befugnis zwiıngen bedeuten einerlei“ [Kant]| 1St abzulehnen. Es muß
aber angemerkt werden, da{ß auch für Kant das echt als Ordnung der außeren
Freıiheit den Raum der inneren, sittlich gebundenen Freiheit often halten soll;
bleibt das Recht ZWAar auf die Sıittlichkeit bezogen, aber NUr außerlich.) Die all-

Gustav Gundlach, Die Ordnung der menschlichen Gesellschäft (Köln L,
S Gustav Gundlach, a.a.0 i 107.
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gemeine Naturrechtsordnung 1St VOon der legalen un: legitimen Autorität durch
eın konkretes Rechtsgesetz posıtıvieren, das die innerhal der zugeordneten
Gesellschaft Regel des Handelns iSt, deren Befolgung durch Zwang
(relatıv) gesichert ıst. Thomas hat das ausgedrückt: Das Gesetz 1St eine a V1
nünftige Anordnung, erlassen un verkündigt VO  3 jener Gewalt, die die Sorge
für das Gemeinwesen hat und 1e abzielt auf das Gemeinwohl“ Da(ß die obrig-
keitliche Gewalrt des Gemeinwohls wiıllen da 1St, hat Johannes in Se1-
ner Enzyklika „Pacem in terrıs“ noch einmal eingeschärft: „Wer die Staatsgewalt
ausübt, mu{ß den Gliedern der Gesellschaft) solche Handlungen vorschreiben, die

1LLUTr rechtlich ormel]l ordnungsgemäfß sınd, sondern auch entweder direkt das
Gemeinwohl betreften der doch wenı1gstens AazZzu beitragen können. Dıie Exıistenz-
berechtigung aller öftentlichen Gewalt ruht iın der Verwirklichung des (Gemeıin-
wohls, die 1Ur Berücksichtigung se1ines Wesens W 1e der gegebenen zeitlichen
Verhältnisse erreichen 1St. In dieser Formulierung 187 übriıgens die Unter-
scheidung VO Legalität und Legitimıität enthalten, weıterhin das Moment der
Geschichtlichkeit iın der Verwirklichung des Gemeinwohls ausgesprochen.

Das dürften die gemeinsamen Grundüberzeugungen beıder „Parteien“ auf dem
Konzıl SCWESCH se1ın.

Das Unterscheidepde ın den Ansıchten

Wo lıegt 19808 der Unterschied zwischen den An$ichten der „konservativen“ un:
„fortschrittlichen“ Konzilsväter? Den „Konservatıven“ geht es VOrTr allem un
zunächst die Durchsetzung der gottgewollten sittlich-religiösen Ordnung 1n der
Gesellschaft., Nur 1n einer solchen könne sıch auch das „wahre“, 1m Wesen der
Wirklichkeit, 1ın den objektiven Werten vegründete Gemeinwohl verwirklichen.
Demgemä{fß musse eın hınsıchtlich der wahren Weltanschauung einheitliches Ge-
meınwesen angestrebt werden. Eın solches ermöglıchen, enttalten un ach
innen un außen sıchern, se1 der VO  $ Gott gewollte Auftrag des Staates.

Von diesem Gesichtspunkt AUuUs besteht be1 den „Konservativen“ zunächst die
Tendenz einer möglichst weıtgehenden mater1alen Identihkation VO Sıttlichkeit
und Recht, gCeNAUCFK. VO  —3 öftentlicher Moral . und iıhrer gesetzlichen Kodifizıierung
1n der Ebene des Rechts Zur recht verstandenen öffentlichen Moral gehöre aber
auch, meıinen diese Väter, dıe wahre Religion. Sıe se1 nıcht Nur dıe Grundlage
der Sıttlichkeit, sondern diese se1 uch eın Wesensmoment des Glaubensakts un:
damırt der objektiven Glaubensordnung. Es se1l also 1Ur folgerichtig, daß die 1im
wahren Glauben stehenden Gläubigen den Rechtsschutz des Staates beanspruchen
können un allentalls auch beanspruchen mussen.

9 IThom. Ag. 1 2a20 a 4. erder-Bücherei (Freiburg 157 53/4
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H  A  A  ®  7  Der ‘.S!‘_t‘aat‘ und ‘Jz'?' ofiéß?tl:cbe- Ordmmg  {  3  Die Konzilserklärung hat dagegen die Tatsache zur Kenntnis genommen, daß  “%  die in der Gesellschaft anerkannten sittlichen Grundsätze verschieden sind. Es hat  daraus Konsequenzen gezogen. Voraussetzung der konziliaren Entscheidung ist  der Satz, daß die Freiheit des Gewissens um der Würde und der Eigenverantwort-  ©  lichkeit der Person willen von den gesellschaftlichen und staatlichen Instanzen zu  T  7  respektieren ist. Von daher wird die Religionsfreiheit als ein allgemeines Men-  schenrecht, das gesetzlich zu sichern ist, gefordert. Nicht eine Kodifikation aller  sittlichen Grundsätze, sondern nur das für den Bestand eines Gemeinwesens un-  .  bedingt notwendige Maß an öffentlicher Sittlichkeit sei rechtlich zu verlangen. Die  so verstandene öffentliche Moral ist natürlich nie ein für allemal bis ins Detail  hinein festzulegen. Man bedenke hier etwa die Diskussionen über die Freiheit der  5  1  Kunst, die grundsätzlich nur innerhalb des objektiven Sittengesetzes sinnvoll ist  ":  OM  und doch tatsächlich nur von der allgemein anerkannten öffentlichen Sittlichkeit  ®  w  her eingeschränkt werden darf. Hier wird ein Moment der Geschichtlichkeit wirk-  sam, das niemals unter ein objektives Gesetz genau einbegriffen werden kann.  S  Daß die sittliche Ordnung nicht völlig verrechtlicht werden sollte, ist übrigens  S  auch die Ansicht des Aquinaten. Er lehrt nicht nur, daß der sittliche Akt, sofern er  als solcher aus der inneren Freiheit der Person heraus gesetzt wird, unerzwingbar  ist, sondern daß der Staat nur solche Handlungen gesetzlich anordnen kann, die  unmittelbar oder mittelbar auf das Gemeinwohl bezogen sind!!. Mehr noch: Das  S  7  Gesetz kann, wenn immer es seinen Sinn erfüllen soll, nicht alle unsittlichen Akte  verbieten. Thomas, der sich in dieser Sache auf Augustinus beruft, ist der Ansicht,  e  es sei nicht die Aufgabe des menschlichen Gesetzes, alles objektiv Unmoralische zu  A  verbieten. Das Gesetz müsse vielmehr den durchschnittlichen Möglichkeiten des  Menschen konform sein. „Deshalb werden durch das menschliche Gesetz nicht alle  lasterhaften Handlungen verboten ..., sondern bloß die schwereren, deren sich  Ü  zu enthalten auch der größere Teil der Menge möglich ist; vor allem jene, die an-  deren schaden und ohne deren Verhinderung die menschliche Gesellschaft nicht  erhalten werden kann.“1? Somit ist eine totale Verrechtlichung des Sittengesetzes  von Übel. Das menschliche Gesetz müsse, so meint Thomas, die Menschen stufen-  7  weise zum sittlichen Leben führen. „Deshalb lege es der unvollkommenen Menge  Y  nicht sogleich das auf, was die Tugendhaften zu leisten vermögen, nämlich sich  von allen Übeln zu enthalten. Sonst würden die Unvollkommenen aus dem Un-  vermögen derartige Gebote zu halten, zu schlimmeren Übeln fortgerissen wer-  ;  $  den.“ 1s Diesem Gedanken liegt das Prinzip der Güterabwägung zugrunde. Als  größeres Übel hinsichtlich der Verwirklichung des Moralischen erscheint hier ein  gesetzlicher Rigorismus!*. Dem entspricht auch die von katholischen Moraltheolo-  gen vertretene Ansicht über die Strafrechtspflege. Der schon zitierte Victor Cath-  12 Thom. Aq.12q962a2.  13 Thom. Aq.12q96a2ad2,  11 Thom. Aq.12q 96 a3,  14 Vgl. Helmut Weber, Wieweit ist Sittlichkeit rechtlich erzwingbar, in: Trierer Theologische Zeıtschrift 74  A  (1965) 269 £f.  7  99  E,Der $taat und die öffentliche Ordnung

D  s  ETDie Konzilserklärung hat dagegen dıe Tatsache ZU!T Kenntnis MMECN, daß
;die in der Gesellschaft anerkannten sittlichen Grundsätze verschieden sind. Es hat

daraus Konsequenzen SCZOPCNH. Voraussetzung der konziliaren Entscheidung 1St
der Satz; daß dıe Freiheit des Gewissens der Würde un der Eigenverantwort-
ichkeit der Person willen VO den gesellschaftlichen un staatlichen Instanzen
respektieren 1St. Von daher wird die Religionsfreiheit als eın allgemeıines Men-
schenrecht, das gesetzlich siıchern 1St, gefordert. Nıcht eine Kodifikation aller
sittlichen Grundsätze, sondern 1Ur das für den Bestand eınes CGemeinwesens
bedingt notwendige Ma(ß öftentlicher Sıttlichkeit se1 rechtlich verlangen. Dıie

verstandene öftentliche Moral 1St natürlich n1ıe eın für allemal bıs 1Ns Detail
hıneıin festzulegen. Man bedenke 1er eLw2 die EK He ONEn ber die Freiheıit der N
Kunst, dıe grundsätzlich NUur iınnerhalb des objektiven Sıttengesetzes sinnvoll 1St

iun doch tatsächlich 1L11UT Von der allgemein anerkannten öffentlichen Sıttlichkeit
C  Crher eingeschränkt werden darf Hıer wiıird ein Moment der Geschichtlichkeit wirk-

Sam, das nıemals eın objektives (jesetz -} einbegriffen werden An
Daß die siıttliıche Ordnung iıcht völlig verrechtlicht werden sollte, 1STt übrıgens

auch die Ansıcht des Aquıiınaten. Er lehrt ıcht ur, daß der sittliche Akt, sofern
als solcher Aaus der ınneren Freiheit der Person heraus DESELZT wiırd, unerzwingbar
iSt, sondern dafß der Staat HUF solche Handlungen gesetzlich anordnen kann, die
unmittelbar der mittelbar auf das Gemeinwohl bezogen sind11. Mehr och: Das

%.Gesetz kann, WEeNN immer es seinen inn ertüllen soll, nıcht alle unsittlichen kte
verbijeten. Thomas, der sıch ın dieser Sache auf Augustinus beruft, 1Sst der Ansicht,
CS se1l ıcht die Aufgabe des menschlichen Gesetzes, alles objektiv Unmoralische ‘ä

verbieten. Das (Gesetz musse vielmehr den durchschnittlichen Möglichkeiten des
Menschen konform se1n. „Deshalb werden durch das menschliche (jesetz nıcht alle
lasterhaften Handlungen verboten »3 sondern blofß die schwereren, deren sıch

enthalten auch der größere e1] der Menge möglıch ISt; VOTL allem jene, die
deren schaden un ohne deren Verhinderung die menschliche Gesellschaft nıcht
erhalten werden ann.“ Somıit 1St eine totale Verrechtlichung des Sıttengesetzes
VO  a} bel I)as menschliche Gesetz musse, meınt Thomass, die Menschen stutfen-

y  yweılse ZUuUum sittlichen Leben tühren. „Deshalb lege ON der unvollkommenen enge
nıcht sogleich das auf,; W Aas die Tugendhaften eisten vermOgen, nämlich sıch
Von allen Übeln enthalten. Sonst würden die nvollkommenen Aus dem Ln

vermogen derartıge Gebote halten, schlimmeren UÜbeln fortgerissen WCI-

den.  C Diesem Gedanken lıegt das Prinzıp der Güterabwägung zugrunde. Als
größeres bel hinsıchtlich der Verwirklichung des Moralischen erscheıint 1er eın

gesetzlicher Rigorismus!*, Dem entspricht auch die VO katholischen Moraltheolo-
gCn vertretene Ansıcht ber die Strafrechtspflege. Der schon zitierte Vıctor ath-

Thom Aq 2q9632 Thom. Aq.124q 96a2 ad2.,11 Thom. Aq. 956
Vgl Helmut Weber, l1eweıt 1st Sittlıchkeit echtlich erzwingbar, ın Trierer Theologische Zeıitschrift 74

(1965) 269
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rein bemerkt diesem Thema „(Es) bleibt wahr: Aur deshalb und LU 1insoweıt
darf die Obrigkeit strafen, weıl und sSOWeIlt 6S FA UHE gebührenden Leitung des Staa-
tes notwendig iSt; nıcht mehr und nıcht weniıger.“ 15

Die „konservatıven“ Konzıilsväter werden die Unterscheidung VO  a} Gemeinwohl
und öftentlicher Ordnung mehr der weniıger ablehnen: jedentalls werden s1e die
in diesen beiden Begriften gemeıinten Sachverhalte möglichst ahe aneınander-
rücken. Um das erreichen, betonen S1e das herrschaftliche Moment 1m politischen
Gemeinwesen sehr nachdrücklich. Sıe neigen obrigkeitsstaatlichen Vorstellun-
SCH. Die staatliche Autorität WIr: SOZUSASCH als eine paternalistisch ausgeübte
Vollmacht verstanden, die der Gesellschaft als solcher vorgeordnet iSt, ıhr gegen-
übersteht un nıcht eigentlich ıhr eigenes Urgan 1St, das s1ie aus sıch selbst heraus-

und muıttels dessen S1e sıch selbst polıtisch organısıert. Dıie sich wünschens-
werte, das 1St die der geoftenbarten Wahrheit entsprechende weltanschauliche FEın-
elIt soll des Gemeinwohls wiıllen direkt durch staatliche, VOTLT allem DESELZ-
geberische Maßnahmen gefördert werden. Religionsfreiheit 117 rechtlichen un
gesetzlich garantıerten 1nnn wırd abgelehnt, weıl s1ie der VO Gemeimwohl gefor-
derten Einheit un Geschlossenheit des Gemeinwesens entgegensteht; ıhre mOÖg-
lıchen Konsequenzen sollen mit staatlich-autoritären Mitteln unterbunden
werden.

Das Konzilsschema geht das zugrundeliegende Problem mehr pragmatisch
Es berücksichtigt die weltanschauliche Pluralität der konkreten Gesellschaften
un unterscheidet W1e ZESAQT 7zwiıschen dem Gemeinwohl un der öffent-
liıchen Ordnung. Dieser Begriff umta{lßt 1Ur bestimmte Seıiten des Gemeinwohls.
Er me1lint die FEinheit dreier Güter, die nach dem amerikanıschen Jesuiten Mur-
raYy, aut den die entsprechenden Aussagen des Konzilsentwurfs oftenbar zurück-
gehen, diesen Inhalt haben Zur öffentlichen Ordnung gehören „der öffentliche
Friede L die öftentliche Moral, Ww1e s1ie durch die allgemeın VO olk ANSZCHNOM-

moralischen Auffassungen bestimmt wiırd e (und) die Gerechtigkeit, die
dem olk das, W 4s ıhm gebührt, sicherstellt Dıie Macht des Staates 1St daher
aut die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung 1in diesem dreifachen 1nnn
beschränkt.“ Derselbe Theologe bestimmt demgemäß den Staatszweck „Der
weck des Staates 1St nıcht gleichbedeutend miıt den Zielen der Gesellschaft, der
Staat 1St ediglı eine Ordnung 1n der Gesellschaft die Ordnung des staatlichen
Gesetzes und der polıtischen Verwaltung. Der mM1t Macht auUsSgeESTLALLELE Staat WIF'!
mi1t der Ausführung YeW1sser begrenzter Funktionen ZU Nutzen der Gesellschaft
betraut (3 ‚Gesellschaft“‘ bedeutet einen. Bereich der persönlichen und geme1n-
schaftlichen Freıiheıit, ‚Staat‘ dagegen den Bereich, 1n dem die Staatsmacht ıhre
zwingende raft legıtım anwenden kann.  « 17 Dem entspricht übrigens auch 1n

Vıctor Cathrein, a4.2.0 I 675
Murray, Dıe religı1öse Freiheit Uun! das Konzil, in Wort Uun! Wahrheit, (1965), 477

Murray, a.a.0. 421/22.
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einem gewiıssen 1nnn die Auffassung VO  3 Gundlach ber den Staat. bieser 1St
„wahrhaft total nıicht 1ın einem quantitatıven, sondern 1in einem qualitativen
Sınne Er wiıird 1in Wahrheit Rahmengebilde se1n, der Z W ar letzte, aber
notwendige (sarant der Einheit und des Bestandes gesellschaftlichen Lebens des
1 Staat ebenden Volkes.“ In dieser Auffassung kommt dem Staat 1im Hinblick
autf das gesellschaftliche Leben eine NUr subsidiiäre Funktion Er hat unter der
Rücksicht der öftentlichen Ordnung VOT allem die Aufgabe, den gesellschaftlichen
Bereich 1n Ordnung halten, daß S1C} 1n ıhm Aaus den gesellschaftlichen Kräften
celbst das 1er und heute mögliche Gemeinwohl verwirklichen ann. Z diesem gC-
hört allerdings das Recht auf Religionsfreiheıit. „Zu den Menschenrechten gehört
auch das Recht, (ott der rechten Norm des (CGewi1issens entsprechend verehren
und seine Religion privat und öffentlich bekennen??. Bedeutsam 1st CD 1n welcher
Weiıse der Konzilstext den Zusammenhang VO  m} Gemeinwohl und Religionsfreiheit
bestimmt: „Da das Gemeinwohl der Gesellschaft, das die Summe jener Bedingun-
SCHL des gesellschaftliıchen Lebens 1St, miıt deren Hılte die Menschen ihre persönliche
Vervollkommnung voller un eichter erreichen können, VOr allem 1n der Beach-
Lung der Rechte und Pflichten der menschlichen Person besteht, kommt die Sorge
für die Religionsfreiheit sowohl den Einzelbürgern als auch den soz1alen Gruppen
un der staatlichen Gewalt sSOWl1e der Kıiırche un: den anderen Religionsgemein-
schaften auf je eigene Weıse Z gemäfßs der jeweiıligen Verpflichtng gegenüber dem
Gemeinwohl“ (Nr 6)

Wenn das Gemeinwohl; auf das sich die staatlıche Obrigkeıit VO  a} Gott her VOI-

antwortlich beziehen hat; grundlegend 1ın der Eıinheit 1m wahren Glauben be-

steht, ann scheıint folgerichtig der Glaubensstaat die „These“, dıe objektiv
alleın gültige orm der staatliıch verfaßten Gesellschaft se1n; der säkularisıerte,
glaubensindifferente Staat könnte höchstens als „Hypothese“, als das kleinere
Übel geduldet werden. Entsprechend selbstverständlich auch die rechtliche Reli-

gionsfreihelt. Ernst-Wolfgang Böckenförde zıtlert für diese Ansıcht der „konser-
vatıven“ Konzilsminderheıit eınen Aui{isatz, der 1im Jahre 1948 1n der „Civilta
Cattolica“ erschienen iSf. Er faßt die These dieses Artikels INCN: 35  1eC
katholische Kirche musse, Aaus ıhren göttlichen Prärogatıven überzeugt, die einz1g
wahre Kırche se1n, für sıch alleın das echt aut Freiheıit beanspruchen, da dieses
Recht allein der Wahrheıt, niıemals dem Irrtum zukommen könne. So werde s1e
ZWar die anderen Religionen ıcht bekämpfen, aber verlangen, da{fß ıhnen mıiıt

gerechten un! menschenwürdıgen Mitteln versagt werde, alsche Lehren Ver-

breiten. SO werde dıe Kirfche in einem Staaft, in dem die Mehrheıt katholisch sel;
verlangen, daß dem Irrtum keıine gesellschaftliche Exıistenz gegeben und daher den
nichtkatholischen relig1ösen Minderheıten NUur eine faktische Exıistenz ohne Mög-
ichkeit der Propaganda gelassen werden. Wenn aber die konkreten Umstände die

(Gustav Gundlach, a.a4.0 1, 559 Enzyklika I„Pacem 1n terris“, 14
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volle Anwendung dieses Prinzıps nıcht erlaubten, annn werde die Kirche für siıch
gröfßtmögliche Konzessionen verlangen. Zugleich werde s1e genötigt se1n, als AT
ringeres bel die gesetzliche Tolerierung anderer Religionsgemeinschaften anzu-

nehmen. In einıgen Ländern würden die Katholiken überdies CZWUNSCH se1n, el-
ber die volle Religionsfreiheit für alle verlangenn  X  UE  A  A  R  Hans Waulf  volle Anwendung dieses Prinzips nicht erlaubten, dann werde die Kirche für sich  größtmögliche Konzessionen verlangen. Zugleich werde sie genötigt sein, als ge-  ©  ringeres Übel die gesetzliche Tolerierung anderer Religionsgemeinschaften anzu-  nehmen. In einigen Ländern würden die Katholiken überdies gezwungen sein, sel-  ber die volle Religionsfreiheit für alle verlangen ... In diesem Fall verzichte die  Kirche nicht auf ihre These, aber sie passe sich der Hypothese an, d. h. der tatsäch-  lichen Lage, von der das konkrete Leben nicht absehen könne.“% Diese für uns  heute einigermaßen erstaunlichen Sätze entbehren, so meint Böckenförde mit  Recht, nicht der inneren Logik und Konsequenz. Sie beruhen auf dem unbedingten  Primat der Wahrheit vor der Freiheit, der, im Bezirk des Rechtlichen folgerichtig  angewandt, zur Verneinung der rechtlichen Religionsfreiheit führt.  Dem hier zugrundeliegenden Denkansatz entspricht der konziliare Vorschlag  nicht. Ihm liegt eine andere Auffassung der Beziehung von Staat und Religion  zugrunde. Ausdrücklich wird betont, daß die religiösen Akte, durch die sich der  Mensch privat oder öffentlich Gott zuwendet, aus ihrer Natur heraus die irdische  und zeitliche Ordnung der Dinge überschreitet. Von daher müsse gesagt werden,  daß die bürgerliche Gewalt über die Grenzen ihrer Zuständigkeit hinausgehe,  wenn sie sich von sich aus in die Religion der Bürger einmische. Hier wird die  klassische Unterscheidung, die Leo XIII. in seiner Enzyklika „Immortale Dei“ hin-  sichtlich der spezifisch kirchlichen und staatlichen Aufgabe in der Welt gemacht  hat, zu Ende gedacht. Der Papst führte aus: „Gott hat die Sorge für das Menschen-  geschlecht zwei Gewalten zugeteilt: der kirchlichen und der staatlichen. Der einen  obliegt die Sorge für die göttlichen Belange, der anderen für die menschlichen. Jede  ist in ihrer Art die höchste, jede hat bestimmte Grenzen, die sich aus dem Wesen  und dem nächsten Zweck jeder der beiden Gewalten ergeben . . . Was immer daher  im Leben der Menschen heilig ist, was immer auf das Heil der Seelen und den  göttlichen Dingen Bezug hat, sei es an sich und seiner Natur nach oder wegen sei-  ner Beziehung zu ihm, alles das ist der kirchlichen Gewalt und ihrem Urteil unter-  stellt. Alles andere dagegen, was das bürgerliche und politische Gebiet angeht, ist  mit vollem Recht der staatlichen Gewalt untertan.“ ?! Der Staat ist demnach in  der konkreten Heilsordnung nicht von sich aus und unmittelbar auf das religiöse  Heil der Bürger bezogen. Er hat vielmehr ihrer Heilssorge, die auch eine soziale  und kirchliche Dimension hat, den angemessenen Freiheitsraum offen zu halten.  So ehrt er tatsächlich, ob er es weiß oder nicht weiß, will oder nicht will, Gott, und  ist nicht in einem fragwürdigen Sinn laizistisch, wenn immer darunter eine Hal-  tung verstanden ist, in der die Religion als reine „Privatsache“ des einzelnen be-  trachtet wird, die auf die Gestaltung der öffentlich-gesellschaftlichen Ordnung an  sich keinerlei Einfluß haben dürfe. Religionsfreiheit dagegen ist ein positives Mo-  ment dieser Ordnung, vor allem dann, wenn sie durch Rechtsgesetz verfügt ist. In  20 Ernst-Wolfg. Böckenförde, Religionsfreiheit als Aufgabe der Christen, in: Kontexte (Stuttgart-Berlin 1965) 62/3,  21 Dz 3168.  102In diesem Fall verzichte die
Kırche nıcht autf ıhre These, aber s1ie sıch der Hypothese d der tatsäch-
liıchen Lage, VO der das konkrete Leben nıcht absehen könne.“ Dıiese für uns

heute ein1igermaßen erstaunlichen Sitze entbehren, meıint Böckentörde MmMi1t
Recht, ıcht der inneren Logiık un Konsequenz. Sıe beruhen auf dem unbedingten
Primat der Wahrheit VOTr der Freıiheıt, der, 1mM Bezirk des Rechtlichen folgerichtig
angewandt, ZuUuUr Verneinung der rechtlichen Religionsfreiheit führt

Dem 1er zugrundeliegenden Denkansatz entspricht der konziliare Vorschlag
nıcht. Ihm liegt eıne andere Auffassung der Beziehung VO  } Staat un Religion
zugrunde. Ausdrücklich wırd betont, dafß die relig1ösen Akte, durch die S1C| der
Mensch privat der öffentlich (jott zuwendet, Aaus ıhrer Natur heraus die irdıische
und zeıitliche Ordnung der Dıinge überschreitet. Von daher musse geSaAagT werden,
daß dıe bürgerliche Gewalt ber die renzen ıhrer Zuständigkeit hinausgehe,
WEeNnNn S1€e sıch VO  3 sıch Aaus in die Religion der Bürger einmische. Hıer WIrFr: die
klassısche Unterscheidung, die LeO 1411 in seiner Enzyklıka „Immortale De1i“ hın-
sichtlich der spezifisch kırchlichen un: staatlichen Aufgabe 1n der Welt gemacht
hat, Ende gedacht. Der apst uhrte Aaus „Gott hat die Sorge für das Menschen-
geschlecht 7wWwel Gewalten zugeteıilt: der kıiırchlichen un der staatlıchen. Der eınen
obliegt die Sorge für die göttlichen Belange, der anderen für die menschlichen. Jede
1St 1ın ihrer Art die höchste, jede hat bestimmte Grenzen, die sich Aaus dem Wesen
und dem nächsten Zweck jeder der beiden Gewalten ergeben Was immer daher
im Leben der Menschen heilig ISE: W as immer auf das Haeil der Seelen un den
göttlichen Dıngen ezug hat, se1 6S S1' und seiner Natur ach der se1-
NnNer Beziehung iıhm, alles das 1St der kırchlichen Gewalt und ıhrem Urteil er-

stellt. Alles andere dagegen, w as das bürgerliche und politische Gebiet angeht, 1st
mit vollem echt der staatlichen Gewalt untertan.“ 21 Der Staat 1St demnach 1n
der konkreten Heilsordnung iıcht VO  - sıch Aaus und unmittelbar aut das relig1öse
Heil der Bürger bezogen. Er hat vielmehr ıhrer Heilssorge, die auch eine soziale
und kırchliche Dımension hat, den angEMESSCHCH Freiheitsraum ften halten.
So ehrt tatsächlich, ob 65 wei(ß der ıcht weißß, wıill der iıcht will, Gott, un
1St nıcht in einem fragwürdigen Sınn laizistisch, Wenn ımmer darunter eine Hal-
tung verstanden 1St, ın der die Religion als reine „Privatsache“ des einzelnen be-
trachtet wird, die auf die Gestaltung der öffentlich-gesellschaftlichen Ordnung
sıch keinerlei FEinfluß haben dürfe Religionsfreiheit dagegen I1st ein positıves Mo-
mMent dieser Ordnung, VOTLT allem dann, wenn s1ie durch Rechtsgesetz verfügt 1St. In

2() Ernst-Wolfg. Böckenförde, Religionsfreiheit als Aufgabe der Christen, 1N ! Kontexte (Stuttgart-Berlin 62/3
Dz 31658
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einer weltanschaulich pluralistischen Ca 1St eine andere Gestalt der Be-

ziehung VOoO Staat un! Religion nıcht möglich un! wird auch nıcht VO konkreten
Gemeinwohl verlangt. Dem widerspricht es keineswegs, da{(ß in einer anderen DC-
schichtlichen Situatiıon der Staat eiıne bestimmte Re_ligionsgemeinschaf’c, dem der
größere eıl seiner Bürger angehört, privilegiert; Ja der Staat ann als solcher LAat-

sächlich un immer objektiv 1im Mitvollzug der Anbetung Cottes durch die Kirche,
(Sott die ıhm gebührende Ehre geben. Er LUuUtLt CD Wenn überhaupt, als eine politisch
geformte Gesellschaft, die 1n der eınen un! einzıgen kreatürlich-überkreatürlichen
Heilsordnung existlert. Selbstverständlich verlangt das Konzıil auch VO  3 einem
solchen Staat für alle. Bürger und alle Religionsgemeinschaften wirkliche und
wırksame Religionsfreiheit.

Das Ergebnis unserer Untersuchung zusammenfassend, ann gesagt werden,
daß auf der einen Seite das Konzilsdekret über die Religionsfreiheit gewiß den
überzeitlichen Gehalt der cQhristlichen Gesellschaftslehre enthält. Er betrifft Wesen
un: Wesensbeziehung VO  ; Staat, Gesellschaft und Gemeinwohl in ıhrem auch
rechtlich geordneten Zusammenhang. Anderseits WIr: ausdrücklich gesehen, da{ß
diese Wirklichkeiten auch und gerade iın iıhrer gegenseltigen Bezogenheit geschicht-

A*

ıch jeweıils verschieden iın Erscheinung GEeLCH,: leider auch oft in unsachlicher
Weise Hıer 1U WILr  d die Bedeutung der Unterscheidung VO  $ Gemeinwohl und
öffentlicher Ordnung sichtbar. In den Erklärungen „über die Methode un: die
Grundsätze des Schemas“ WIr'! darauf ausdrücklich aufmerksam gemacht. Es wird
festgestellt, daß die Unterscheidung mi1ıt dem Unterschied VO  e} Staat und
Gesellschaft zusammenhängt un miıt der VO „politischem Wohl“ (bonum
politicum), das die schon genannten CGüter A0 Inhalt hat, und dem Gemeinwohl,
das das „bene esse  «“ der Gesellschaft meılnt un: alle Güter, die der Vervoll-
kommnung des Menschen aut Erden dienen, umtaßt. Dıe öffentliche Ordnung und
damıt direkt NUur das „bonum politicum“ 1St 1n die Sorge des Staates gegeben, der

und 980858 autf das Gemeinwohl der Gesellschaft bezogen iSt. Immer und überall
gehört aber ZUr geordneten Existenz des Staates die Religionsfreiheit. Sıe ist ein
unabdingbares Menschenrecht un!: darf somıit n1ıe yeschichtlich relatıvıert werden.
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